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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.2004

Norm

HVertrG §18 Abs1

Rechtssatz

Ersatzansprüche im Sinne des § 23 Abs 1 HVertrG aus einer gegen § 21 HVertrG verstoßenden, fristwidrigen Kündigung

unterliegen ebenfalls der dreijährigen Verjährungsfrist des § 18 Abs 1 HVertrG.

Entscheidungstexte

8 ObA 39/04z

Entscheidungstext OGH 29.04.2004 8 ObA 39/04z

9 ObA 187/07a

Entscheidungstext OGH 10.04.2008 9 ObA 187/07a

Auch; Beisatz: Bereits zu 8 ObA 39/04z hat der Oberste Gerichtshof unter eingehender Auseinandersetzung mit

den Materialien dargelegt, dass § 18 Abs 1 HVG neu („alle Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem

Unternehmer und dem Handelsvertreter"...) nunmehr nach dem eindeutigen Gesetzgeberwillen alle Ansprüche

des Handelsvertreters gegenüber dem Geschäftsherrn aus dem zwischen diesen bestehenden Vertragsverhältnis

umfasst. (T1)
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